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§ 7 KSG Klimaschutz-
Verantwortlichkeitsmechanismus

 KSG - Klimaschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 7.

Die Verantwortlichkeiten im Falle eines Überschreitens der gemäß völkerrechtlichen oder unionsrechtlichen

Verp2ichtungen für die Republik Österreich ab dem Jahr 2013 geltenden Höchstmengen von Treibhausgasemissionen

sind in einer gesonderten Vereinbarung festzuhalten. Für den Verp2ichtungszeitraum 2008 bis 2012 fallen für die

Bundesländer keine 8nanziellen Verp2ichtungen im Falle der Überschreitung der in der Anlage 1 festgelegten

Höchstmengen von Treibhausgasen an. Allfällige Verp2ichtungen des Bundes im Falle der Überschreitung der in der

Anlage 1 festgelegten Höchstmengen von Treibhausgasen sind unter Einhaltung des jeweils geltenden

Bundesfinanzrahmengesetzes zu bedecken.
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